
 
D i e  B ü r g e r m e i s t e r i n  
Fachbereich 1 - Bildung, Kultur und Sport 
 

Vorlage Nr. 226/10 
 
 

Betreff: 
 

Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen zu Förderung der 
Kulturarbeit in Rheine 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Kulturausschuss 06.05.2010 Berichterstattung

durch: 
Frau Ehrenberg 
Herrn Dr. Winter 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         
Rat der Stadt Rheine 18.05.2010 Berichterstattung

durch: 
Frau Lulay 
Frau Ehrenberg 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
1302 Kulturförderung 
 
Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des IEHK 
 

LP 24; Handlungsfeld 4.3 Organisation und Öffentlichkeitsarbeit 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 
 einmalig  jährlich  einmalig + jährlich 

 
 

Ergebnisplan   Investitionsplan 
 

Erträge         Einzahlungen        
Aufwendungen  31.900€  Auszahlungen        
 
 

Finanzierung gesichert 
, 

 Ja  Nein 
durch 

 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt 1302 
 Mittelumschichtung aus Produkt / Projekt       
 sonstiges (siehe Begründung) 

 
mittelstandsrelevante Vorschrift 
 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 226/10 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
  
Der Kulturausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Rheine, die als Anlage 1 beige-
fügten Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen zur Förderung der Kul-
turarbeit in Rheine zu beschließen. 
 
 
Begründung: 
  
Die Stadt Rheine gewährt Kulturtreibenden Zuschüsse zur Durchführung von 
Veranstaltungen. Grundlage für die Gewährung dieser Zuschüsse sind die im Jahr 
1979 beschlossenen Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen zur Kultur- und 
Heimatpflege in der Stadt Rheine (Anlage 2). Diese Richtlinien wurden in den 
Jahren 1996 (Einführung der AZR) und 2002 (Euro-Einführung) lediglich im Hin-
blick auf den jeweiligen Anlass überarbeitet. Weiter gehende Veränderungen im 
Hinblick auch auf die Weiterentwicklung des kulturellen Lebens und Zeitver-
ständnisses fanden nicht statt. Die Verwaltung hält es deshalb für geboten, diese 
Richtlinien grundlegend zu überarbeiten. 
 
Der Kern dieser Richtlinien ist, dass künftig das kulturelle Handeln im Mittelpunkt 
der Förderung steht, d. h. es erfolgt eine projektbezogene und keine trägerbezo-
gene Förderung. Aus diesem Grund sind auch künftig die sogenannten Jubi-
läumsbeihilfen nicht mehr vorgesehen. 
 
Ebenfalls nicht mehr ausdrücklich aufgenommen ist der Begriff der Heimatpflege. 
Hier vertritt die Verwaltung die Auffassung, dass auch Heimatvereine oder hei-
matpflegerisch Tätige Kulturtreibende sind. Sie bedürfen deshalb keiner besonde-
ren Erwähnung. Aus diesem Grunde zählen auch Projekte mit heimatpflegeri-
schem Charakter zu den kulturellen Veranstaltungen. 
 
Des Weiteren wird eine Aufstellung der Zuständigkeiten zwischen Politik und Ver-
waltung vorgeschlagen. Zuwendungen von geringer Höhe sollen ein Geschäft der 
laufenden Verwaltung sein. In Anlehnung an die Zuständigkeitsordnung und die 
Vergaberichtlinien wird hier ein Betrag von 7.500 € als Obergrenze vorgeschla-
gen. Dieser Betrag entspricht der Obergrenze für sog. Freihändige Vergaben. 
Darüber hinaus entscheidet grundsätzlich der Ausschuss. Zusätzlich wird eine 
dauerhafte Berichtspflicht gegenüber dem Ausschuss festgeschrieben, damit der 
Ausschuss über die jeweils bewilligten Zuwendungen informiert ist. 
 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1 
Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen zur Förderung der Kulturarbeit in 
Rheine (zur Beschlussfassung). 
 
Anlage 2 
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Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen zur Kultur- und Heimatpflege in der 
Stadt Rheine in der Fassung vom 1. Januar 1979, zuletzt geändert am 1. Januar 
2002. 
 


